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Osterreich als neutralem Staat ist die Ver-
pflichtung auferlegt, seine Neutralitdat mit
allen zu Geboten stehenden Mitteln zu
verteidigen. Kleinkriegsvorbereitungen sind
ein nicht unwesentliches Detail im Rah-
men der Gesamtanstrengungen der mili-
tarischen Landesverteidigung und doku-
mentieren den Verteidigungswillen Oster-
reichs.

Dieses Beispiel aus Osterreich zeigt, dass
der Kleinkrieg vor allem auch die Waffe
des Kleinen und Schwachen ist und unter
Ausnutzung aller Méglichkeiten des Ge-
landes und anderer, lokal bedingter Ge-
gebenheiten bei guter Ausristung und
Ausbildung der Kampfer grosse Chancen
bietet. Im Zusammenhang mit dem Wider-
stand in einem feindbesetzten Teil des
Landes verweisen wir auch auf die weg-
leitenden Hinweise im Zivilverteidigungs-
buch. H. A.

Militarische Grundbegriffe

Die Repressalie

Es ist in unseren Tagen, die nicht Krieg
sind, aber auch nicht Frieden, wieder viel
von Repressalien die Rede, die eine Partei
gegenliber der anderen ergreifen mdchte,
um sie zu einem bestimmten Verhalten zu
zwingen. Der Begriff lohnt darum eine
nahere Betrachtung.

Die Repressalie ist ein Begriff des Volker-
rechts. Sie bedeutet eine Form von Sank-
tion, die ein Staat gegeniiber einem ande-
ren ergreift, wobei Repressalien sowohl
im Frieden — als Friedensrepressalien —
als auch im Krieg — als Kriegsrepressa-
lien — denkbar sind. Es handelt sich dabei
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um volkerrechtlich zuldssige Zwangsakte,
die mit dem Ziel der Erzwingung und Ein-
haltung des Kriegsrechts angewandt wer-
den. Repressalien richten sich gegen eine
vom Gegner begangene Rechtswidrigkeit,
indem sie dieser ersten Rechtswidrigkeit
eine zweite Rechtswidrigkeit entgegen-
stellen, in der Absicht, damit den Gegner
zum Verzicht oder wenigstens zur Ein-
stellung der ersten Rechtswidrigkeit zu
zwingen. Obschon somit die Repressalie
aus einer an sich rechtswidrigen Hand-
lung besteht, ist sie als solche nicht rechts-
widrig, weil sie auf die Beseitigung eines
rechtswidrigen Zustandes bzw. auf die
Wiederherstellung des rechtsméssigen Zu-
standes gerichtet ist. Es handelt sich somit
um eine vom Volkerrecht erlaubte Form
der Selbsthilfe, die erlaubterweise mit Un-
recht gegen Unrecht vorgeht.

Die Mittel der Repressalie sind so viel-
faltig wie die Moglichkeiten der Rechts-
verletzung. Dabei ist es begrifflich nicht
notwendig, dass die Repressalie der
Rechtswidrigkeit gleichartig sei. Sie darf
aber nach Umfang und Intensitat nicht
Uber die urspriingliche Rechtsverletzung
hinausgehen. — Repressalien kénnen posi-
tiv sein, d. h. in der aktiven Begehung einer
an sich rechtswidrigen Tat bestehen; sie
kénnen aber auch negativ sein und in der
passiven Unterlassung einer geschuldeten
Leistung liegen.

Das im vélkerrechtlichen Gewohnheitsrecht
verankerte Recht auf Ergreifung von Re-
pressalien schliesst naturgeméss erheb-
liche Gefahren in sich. Namentlich kann
das Repressalienrecht Anlass zu einer
Eskalation der Rechtswidrigkeiten sein,
die im Widerspruch zu der Grundidee
steht, auf dem dieses Rechtsinstitut be-
ruht. Positives Volkerrecht und Praxis auf-
erlegen deshalb dem Recht zur Anordnung
von Repressalien verschiedene deutliche
Schranken:

1. In zeitlicher Hinsicht ist die Repressalie
nur solange zuléssig, als der Gegner
sein volkerrechtliches Verhalten trotz
Warnung fortsetzt. Da die Repressalie
kein Racheakt, sondern ein Mittel zur
Wiederherstellung des rechtmassigen
Zustandes ist, muss sie sofort einge-
stellt werden, sobald dieses Ziel er-
reicht ist.

Umfangméssig muss die Repressalie
der Verletzung adequat, d.h. propor-
tional sein. Repressalien sind nicht
unbeschrankt zuldssig, sondern haben
sich quantitativ im Rahmen der Rechts-
widrigkeit zu halten, gegen die sie sich
richten. Wenn der Grundsatz der Ver-
haltnismassigkeit verletzt wird, entsteht
ein Repressalienexzess. Dieser bedeu-
tet ein neues Unrecht, gegen das der
Gegner eine Gegenrepressalie ergrei-
fen darf.

Namentlich im Krieg haben sich die
Repressalien an die Gebote der
Menschlichkeit und der Ritterlichkeit
zu halten, die dem Kriegsrecht zu-
grunde liegen.

4. Die in den Genfer Abkommen vom
Jahre 1949 niedergelegten Bestimmun-
gen des Humanitétsrechts im Kriege
haben verschiedene Personen und Ein-
richtungen ausdriicklich vom Repressa-

lienrecht ausgenommen. Als repressa-
lienfeste Personen und Giter wurden
bezeichnet:

— die Geiselnahme — der klassische Fall
des élteren Repressalienrechts — ist
verboten;

— Zivilpersonen im besetzten Gebiet sind
von der Repressalie ausgenommen;

— Auslénder im Staatsgebiet der Krieg-
fihrenden desgleichen;

— Privateigentum unterliegt nicht der Re-
pressalie;

— an Kriegsgefangenen sind keine Re-
pressalien erlaubt;

— Verwundete und Kranke sind von der
Repressalie ausgenommen; )

— Sanitdts- und Seelsorgepersonal des-
gleichen;

— Sanitédtseinrichtungen und -material
ebenfalls.

Schliesslich werden vom einschlagigen
Haager Abkommen auch Repressalien
gegenliber Kulturgiitern verboten.

Unter dem Titel der Repressalie, d. h. im
Bestreben, fiir alle Falle zur Repressalie
bereit zu sein, sobald es notwendig sein
sollte, haben die Staaten immer wieder
Kampfmittel beschafft, die an sich rechts-
widrig wéaren (ABC-Waffen!). Dabei liegt
das Ziel nicht darin, diese Kriegsmittel als
erster einzusetzen, sondern vielmehr darin,
auf alle Félle selbst auch dariiber zu ver-
fugen, wenn der Gegner mit ihrer Ver-
wendung beginnen sollte. Die Bereitstel-
lung dieser geféhrlichen Waffen, in der
Absicht, sie noétigenfalls als Mittel zur
Repressalie sofort zur Hand zu haben,
soll den Gegner daran hindern, die Waffe
zu gebrauchen, weil er sonst Gefahr lauft,
sich den Repressalien des Gegners aus-
zusetzen. K.

DU hast das Wort

Die Haartracht in unserer Armee
(Kritische Antwort auf den Artikel
von Kpl E. N. in Nr. 6/70)

Der Verfasser des genannten Artikels ist
erschiittert: Versager, Ubelriechende und
Dubiose in langen Haaren verseuchen
unsere Armee. Die Armee ist in ihren
Grundfesten gefahrdet, weil immer mehr
Soldaten, Unteroffiziere und — wie schreck-
lich! — Offiziere mit lppiger Behaarung
unangenehm auffallen, wo doch das DR

BUFFET

IMMER QUALITAT

UND PREISWERT

25



	Militärische Grundbegriffe

